Die Übersetzung ins Russische 
Montenegro
Das Ministerium der wirtschaftlichen Entwicklung die Nummer: 1102-08-9270/1-08 Podgorica, den 16.12.2008 
Das Ministerium der wirtschaftlichen Entwicklung nach Bearbeitung des Antrages von Sawala Invest DOO Budva, die Nummer 2608 vom 31.10.2008, aufgrund des Artikels 34 des Gesetzes über den Bau der Objekte («Sl. list RTsG» №55/00), des Artikels 10 der Bestimmung über die Organisation und die Methode der Arbeit der staatlichen Verwaltung («Sl. list RTsG» №06/07) und des Artikels 196 des Gesetzes über das allgemeine verwaltungsbehördliche Verfahren, fasst

DEN BESCHLUSS
1. Der DОО «Sawala INVEST» DОО aus Budva WIRD eine Genehmigung für den Bau des Komplexes der Villen der hohen touristischen Kategorie mit den gehörigen Objekten, der im Teil des urbanen Grundstücks der Nummer I im Rahmen des Urbanen Projektes des Touristischen Komplexes Sawala in Budva eingeplant ist und aus Teilen der Grundstücke mit Kadasternummern №2921/1, 2921/2 2922/1, 2922/2 2922/6, 2922/7 2922/8, 2925 und 2927КО Budva besteht, erteilt.
Der Komplex der Villen enthält 32 Villen, deren allgemeine Bruttofläche 39.908,40 m2 beträgt. Die Basen der Objekte haben verschiedene Abmessungen, deren Geschoßzahl von P+1 (2 Stockwerke) bis zu S+P+3 (5 Stockwerke) variiert.
Im Rahmen des Komplexes befindet sich auch das Objekt der dreigeschossigen Garage mit der Bruttofläche von 2.750,44 m2, das der Konfiguration des Grundstücks entspricht. Das dritte Stockwerk: befindet sich in der Höhe von +18,3 Meter, hat einen Eingang von den inneren Verkehrswegen und stellt ein offener Parkplatz dar. Die zwei ersten Stockwerke gelten als unterirdisch, und der Eingang dahin ist mit Hilfe von zwei Kraftverkehrlifts gewährleistet.
2. Vor der Arbeitsaufnahme ist die genannte Gesellschaft verpflichtet, die Markierung des urbanen Grundstücks der Regelung-, Nivellement- und Baulinie durch das kompetente republikanische Organ zu erfüllen (der Artikel 42 des Gesetzes über den Bau der Objekte).
3. Der Vollzieher der Arbeiten, das heißt der Investor soll mindestens vor 8 Tagen vor der Arbeitsaufnahme den kompetenten Organ der lokalen Verwaltung, sowie das vorliegende Ministerium über die Arbeitsaufnahme benachrichtigen.
4. Die Bauarbeiten der Objekte dem Punkt 1 des vorliegenden Beschlusses gemäß werden in voller Übereinstimmung mit dem Hauptprojekt vollzogen, das von der Gesellschaft mit beschränkter Haftung «MONTERRA MONTENEGRO» aus Budva entwickelt ist, wofür man eine urbane Abstimmung №1101-9270/2-08 von 24.11.2008 bekommen hat, die vom vorliegenden Ministerium erteilt wurde.
5. Der Investor verpflichtet sich das Detailprojekt vorzubereiten und es unter Berücksichtigung aller Anmerkungen, die im Bericht der technischen Kontrolle des vorliegenden Projektes №03-2344/1 von 12.11.2008 angegeben sind, der vom Institut der Entwicklung und der Forschungen auf dem Gebiet des Arbeitsschutzes, Podgorica entwickelt ist, zu überprüfen.
6. Die Genehmigung für den Betrieb der Objekte, die von der vorliegenden Genehmigung für den Bau vorgesehen sind, wird eine für alle Objekte erteilt, die im Rahmen des funktionalen Komplexes auf dem Teil des urbanen Grundstücks der Nummer I im Rahmen des Urbanen Projektes der Touristischen Komplexes Sawala in Budva aufgebaut werden.
7. Die vorliegende Genehmigung verjährt falls die Arbeiten zu dem Bau des gegenständlichen Objektes im Laufe eines Jahres ab dem Datum der Erteilung der vorliegenden Genehmigung nicht aufgenommen werden.
Die Begründung
DOO SAWALA INVEST aus Budva hat den Antrag №2608 von dem 31.10.2008  zur Erteilung der Genehmigung für den Bau des Komplexes der Villen der hohen touristischen Kategorie mit den gehörigen Objekten eingereicht, was auf dem Teil des urbanen Grundstücks der Nummer I im Rahmen des Urbanen Projektes des Touristischen Komplexes SAWALA in Budva eingeplant ist und der aus den Teilen der Grundstücke unter Kadasternummern №2921/1, 2921/2,2922/1,2922/2,2922/6 2922/7,2922/8,2925 und 2927 KO Budva besteht.
Das Ministerium der wirtschaftlichen Entwicklung, indem es den Beschluss zu dem genannten Antrag fasste, hat festgestellt, dass die nächste Dokumentation vorgestellt war:
· Der gültige Beschluss über die Ortung №1101-6516/2 vom 06.08.2008;
· Das Hauptprojekt, wofür die urbane Abstimmung №1101-9270/2-08 von 24.11.2008 ausgestellt ist;
· Der Bericht der Kommission der technischen Kontrolle, №03-2344/1 von 12.11.2008;
· Der Beweis des Eigentumsrechtes:
· Die Kopie des Blattes der Immobilien die Nummer 34, ausgestellt von der Verwaltung der Immobilien, die Gebietseinheit Budva, unter der Nummer: 104-956-1-9179/2008 von 03.11.2008, für die Grundstücke unter den Kadasternummern 2921/1,2922/1,2922/2, 2925 und 2927 KO Budva;
· Die Kopie des Blattes der Immobilien die Nummer 2813, ausgestellt von der Verwaltung der Immobilien, die Gebietseinheit Budva, unter der Nummer: 104-956-1-10335/2008 von 12.12.2008, für die Grundstücke unter den Kadasternummern 2921/2, 2922/6,2922/7,2922/8 KO Budva;
· Die Kopie des Blattes der Immobilien die Nummer 332, ausgestellt von der Verwaltung der Immobilien, die Gebietseinheit Budva, unter der Nummer: 104-956-1-9552/2008 von 13.11.2008, für die Grundstücke unter den Kadasternummern 2921/3, 2922/1 2922/2, 2925 und 2927 KO Rezhewitschi I;
· Die Kopien der Grundrisse;
· Die Bestätigung die Bezahlung des Ersatzes für die Sanierung des Baugrundstücks, die vom Sekretariat zu der Wirtschaft und den Finanzen der Stadtverwaltung Budva ausgestellt ist, №04-7515/2 von 20.11.2008, für das gegenständliche Objekt, sowie die Bestätigung von GP «die Regionale Wasserleitung das Montenegrinisch Küstenland» aus Budva, №1332/2 von 10.12.2008, darüber, dass der Investor die Verpflichtung in der Auszahlung der Abführung für den Bau der Regionalen Wasserleitung getilgt hat;
· Die Abstimmungen:
· die Elektrowirtschaft von Montenegro а.d. Nikschitsch, die Elektrodistribution Budva, die elektroenergetische Abstimmung №2062 von 10.09.2008; 
· GP «die Wasserleitung und die Kanalisation» - Budva, für das Grundstück der Wasserleitung und der Kanalisation, №01-3984/2 von 17.11.2008;
· das Ministerium für Innere Angelegenheiten und der öffentlichen Verwaltung - der Sektor zu den außerordentlichen Situationen und der bürgerlichen Sicherheit, die Brandschutzabstimmung №04-04/6-228/08-12554/2 vom 07.11.2008; 
· das Ministerium des Tourismus und des Umweltschutzes, die ökologische Abstimmung №01-2716/15 von 03.12.2008; 
· das Ministerium für Gesundheitswesen, Arbeit und den sozialen Schutz, der Dienst der Gesundheits-und Hygieneweseninspektion von GP Budva, die sanitäre Abstimmung №0202/8-УП-661 von 07.11.2008;
· das Sekretariat der Wohnungs- und Kommunalwirtschaft, der Beschluss über die Erteilung der Abstimmung auf dem Wege des Verkehrs №013-У-359/2 von 06.11.2008; 
· die Montenegro Telekom, ТК das Zentrum Budva, ТК die Abstimmung №1013 vom 14.10.2008; 
· das Ministerium der wirtschaftlichen Entwicklung, №0503-8670/1 von 24.10.2008
Dem Antrag ist die Investitions-, technische und andere notwendige Dokumentation beigelegt, auf deren Grund, laut dem Artikel 32 dem Punkt 3, der Bestimmung 18 und dem Artikel 34 des Gesetzes über den Bau des Objektes, der vorige Beschluss gefasst wird.
Der Investor hat die Bestätigungen über die Bezahlung der republikanischen Verwaltungsgebühr laut der Tarifnummer 47 des Gesetzes über die Verwaltungsgebühren («Sl.list PTsG» №55/03) gewährt.
Der vorliegende Beschluss ist das Endergebnis des verwaltungsbehördlichen Verfahrens und es ist unmöglich, dagegen eine Berufung einzulegen, aber man kann einen administrativen Streit im Administrativen Gericht RTSG im Laufe von 30 Tagen ab dem Datum der Erteilung der Genehmigung anregen.
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